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Einleitung / Entscheidung über die Durchführung einer Strategischen 
Umweltprüfung (SUP) 

Die Stadtgemeinde Baden beabsichtigt im Zuge des gegenständlichen Verfahrens zur 
Abänderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes den aktuell rechtsgültigen Flächen-
widmungsplan in mehreren Punkten abzuändern. 

Gemäß §25 Abs 4 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 iddztgF gelten für Verfahren zur Änderung 
örtlicher Raumordnungsprogramme die Bestimmungen des § 24 NÖ ROG 2014 dahingehend 
sinngemäß, als dass vor der öffentlichen Auflage der Änderungsentwürfe die Entscheidung 
der Prüfung über die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (SUP) der Abteilung 
Bau- und Raumordnungsrecht RU 1 als Umweltbehörde gemäß NÖ ROG 2014 zu übermitteln 
ist. 

Hinsichtlich der strategischen Umweltprüfung gilt: 

¶ Wenn die Änderung 
- einen Rahmen für künftige Projekte gemäß den Anhängen I und II der Richtlinie 

85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, ABl.Nr. L 175 vom 5. Juli 1985, S 40 
in der Fassung der Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten, ABl.Nr. L 73 vom 14. März 1997, S 5, setzt, oder 

- voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet erwarten lässt, 

ist jedenfalls eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. 

¶ Sofern bei einer sonstigen Änderung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht von vorne 
herein die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann oder für 
diesen Bereich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das bereits 
einer strategischen Umweltprüfung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene 
Änderung bereits vorgesehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die 
Gemeinde zu prüfen, ob aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen 
eine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Dabei sind die Kriterien des § 4 Abs 2 
NÖ ROG zu berücksichtigen. 
Eine solche Geringfügigkeit ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn es sich bei der 
vorgesehenen Widmung 

o lediglich um eine Anpassung an tatsächlich bestehende rechtmäßige und 
zulässige Nutzungen handelt oder 

o eine Widmungsart dahingehend abgeändert werden soll, dass durch die 
geplante neue Widmungsart die möglichen Umweltauswirkungen entweder 
unverändert bleiben oder potenzielle negative Umweltwirkungen durch die 
Widmungsänderung verringert werden. 

¶ Das Prüfungsergebnis und eine Begründung dazu sind der Umweltbehörde vorzulegen 
und ist diese zu ersuchen, innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme abzugeben. 
Danach sind das Ergebnis und die Begründung von der Landesregierung im Internet zu 
veröffentlichen. 
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Im Falle der Durchführung einer strategischen Umweltprüfung ist der Untersuchungsrahmen 
(Inhalt, Umfang, Detaillierungsgrad und Prüfmethoden) festzulegen. 

Vorgelegte Prüfungsergebnisse gemäß §25 Abs 4 Z 2 NÖ ROG und Stellungnahmen der 
Umweltbehörde 

a. Prüfung der Notwendigkeit über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung 
(SUP) vom 3.7.2023 

Mit Schreiben vom 3. Juli 2023 wurde der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht (RU1) als 
Umweltbehörde seitens der Stadtgemeinde Baden die Abschätzung der Gemeinde zur 
Erheblichkeit von möglichen Umweltauswirkungen mit dem Ersuchen um Stellungnahme 
übermittelt. 

α{ŎǊŜŜƴƛƴƎά 

Geprüft wurden dabei folgende Änderungspunkte: 

Änd. Plan Bereich / Kurzbeschreibung der geplanten Abänderung des ÖROP 

F01 01 αYD .ŀŘŜƴά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-Dά ό.ŀǳƭŀƴŘ-
Kerngebiet ohne Wohnnutzung, ohne Stellplätze, ohne Lagerräume, ohne Müll- und ohne 
Technikräume im Bereich des ersten oberirdischen Geschoßes bis zu einer Höhe von 2,50 
Meter ab Bezugsniveau mit Stichtag 1.7.2023 und bis zu einem horizontalen Abstand von 5 
Meter zur angrenzenden Widmung "Verkehrsfläche öffentlich") (rund 157.084 m²) bzw. 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-²ά ό.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet ohne Stellplätze, ohne Lagerräume, ohne 
Müll- und ohne Technikräume im Bereich des ersten oberirdischen Geschoßes bis zu einer 
Höhe von 2,50 Meter ab Bezugsniveau mit Stichtag 1.7.2023 und bis zu einem horizontalen 
Abstand von 5 Meter zur angrenzenden Widmung "Verkehrsfläche öffentlich") (rund 231.095 
m²) 

F02 02 αYƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴ .ƛƻƴŘŜƪƎŀǎǎŜά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά όǊǳƴŘ нΦлпу ƳчύΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά όǊǳƴŘ стт ƳчύΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά όǊǳƴŘ 
п Ƴчύ ǳƴŘ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά όǊǳƴŘ ор Ƴчύ 

F03 01 α&ǊȊǘŜȊŜƴǘǊǳƳά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-мн²9ά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
&ǊȊǘŜȊŜƴǘǊǳƳά όǊǳƴŘ оΦтпр Ƴчύ 

F04 03 α±ƻƭƪǎǎŎƘǳƭŜ ²ŜƛƪŜǊǎŘƻǊŦά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜΣ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά όǊǳƴŘ мнΦоно Ƴчύ 

F05 02 αYƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴ aŜƭƪŜǊƎǊǸƴŘŜά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά όǊǳƴŘ мΦппр Ƴчύ 

F06 02 Wiener Straße 95-фф κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Betriebsgebiet-ŜƳƛǎǎƛƻƴǎŀǊƳά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά όƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ǊǳƴŘ мΦфнс Ƴчύ 

Im Zuge der Prüfung der o.a. Änderungspunkte wurden bei sämtlichen Änderungspunkten 
keine erheblichen Auswirkungen auf Umwelten festgestellt. Eine Abgrenzung des Untersuch-
ungsǊŀƘƳŜƴǎ όα{ŎƻǇƛƴƎάύ bzw. die Erstellung eines Umweltberichts wurde daher als nicht 
erforderlich erachtet. 
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b. Stellungnahme der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht gemäß §25 Abs 4 NÖ ROG 
2014 vom 31.7.2023 

Mit Schreiben vom 31.7. 2023 wurde der Stadtgemeinde Baden seitens der Abteilung Bau- 
und Raumordnungsrecht (RU1) als Umweltbehörde - aufgrund der Stellungnahme der Sach-
verständigen für Raumplanung und Raumordnung vom 27.7.2023 - mitgeteilt, dass die Er-
stellung eines Umweltberichtes nicht erforderlich ist und die Liste der Planungskonsultationen 
als vollständig erachtet wird. 

 



 

 

 

Stadtgemeinde Baden 
Hauptplatz 1 
A-2500 Baden 
Tel.: 02252-86800 
www.baden.at 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterungsbericht zur 9. Änderung des 
Örtlichen Raumordnungsprogrammes der 

Stadtgemeinde Baden 
 

ά5ƛǾŜǊǎŜ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴέ 
 
 
 

GZ: 2500 60 06/23-OE 

Baden, im September 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
raum  und  plan  

raumplanung  
landschaftsplanung  

beratung  
 

Dipl. - Ing. Josef Hameter  
Ingenieurkonsulent für  Raumplanung und Raumordnung  

staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker  

 

Sellnergasse  2 / 3 , 2540 Bad Vöslau  

Filiale: Am Flachhard 9, 2500 Baden  
 

office@raumundplan.at  

www.raumundplan.at  

www.hameter.org  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

 

raum und plan | September 2023  Seite | 7 

Übersicht über die geplanten Änderungspunkte 

Im Zuge gegenständlicher Änderung sind folgende - punktuelle - Abänderungen des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes der Stadtgemeinde Baden geplant: 

Abänderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

Änd.
Nr. 

Plan
Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

E01 01 Biondekgasse 
20 

KG Leesdorf / 
143/14, 143/15 
und 143/16 

Abänderung bzw. Festlegung der Entwicklungs-
ƳŀǖƴŀƘƳŜƴ α.ŜǎƻƴŘŜǊŜ ōŀǳƭƛŎƘŜ bǳǘȊǳƴƎ κ ŀƪǘǳŜƭƭŜ 
wŜǎŜǊǾŜά ǳƴŘ α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ǳƴŘ !ǳŦǿŜǊǘǳƴƎ 
ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜǊ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά 

Abänderung des Flächenwidmungsplanes 

Änd.
Nr. 

Plan
Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

F02 02 Biondekgasse 
20 

KG Leesdorf / 
143/14, 143/15 
und 143/16 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊάΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴάΣ 
Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
öffentlich-Rad- ǳƴŘ CǳǖǿŜƎάΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀnd-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά ǳƴŘ Ǿƻƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά  

F04 03 Radetzky-
straße 14 

KG Rauhenstein 
/ 149/4, 152/1, 
152/5, 152/3 
und 780/6 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜΣ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά  

F05 02 Josef 
Kollmann-
Straße 6 

KG Leesdorf / 
35/1 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά  
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Erläuterung der geplanten Änderungspunkte 
 

Abänderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

 

 
2.1 Biondekgasse 20 (E01) 

 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 143/14, 143/15 und 143/16 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ Ausweisung eines Bereichs der αōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ ōŀǳƭƛŎƘŜƴ bǳǘȊǳƴƎά 

¶ Ausweisung ŘŜǊ aŀǖƴŀƘƳŜ αErhaltung und Aufwertung bestehender innerstädtischer 
Grünflächenά 

¶ Teilweise Streichung ŘŜǊ aŀǖƴŀƘƳŜ αErhaltung ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ DǊǸƴǇǳŦŦŜǊά 
 

2.2.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Zwischen der Biondekgasse und einem ς auf der westlichen Seite der Südbahntrasse ver-
laufenden ς Radweg befindet sich der Niederösterreichische Landeskindergarten Biondek-
gasse, der im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuungsangebote für zweijährige Kinder in 
Niederösterreich in Richtung des nordöstlich gelegenen Nachbargrundstücks (Gst. Nr. 143/15, 
KG Leesdorf) ausgeweitet werden soll. Die Umgebung des Entwicklungsbereiches ist von 
Einfamilienhäusern und Gärten sowie im Norden von mehrgeschoßigen Wohnbauten und 
dazugehörigen Parkplätzen geprägt. Unmittelbar südlich verläuft die Trasse der Südbahn. 

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden sieht für den gegenständlichen 
Bereich ŘƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜ α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ DǊǸƴǇǳŦŦŜǊά vor.  

Im Flächenwidmungsplan ist ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴǎ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴάΣ ŘŜǊ ǎǸŘƭƛŎƘ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊά ǳƴŘ ŘŜǊ an den Fuß- ǳƴŘ wŀŘǿŜƎ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
öffentlich ς Rad- und FußweƎά gewidmet. Im Norden befindet sich ein Bereich, der als 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά Ƴƛǘ ŘŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŜǎǘƭŜƎǳƴƎ αǎƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊƛŜǊŜƴŘŜǊ DǊǸƴǊŀǳƳάΣ 
gewidmet ist. 

2.2.2. Änderungsanlass /geplante Maßnahmen 

Im Zuge der Änderung des NÖ Kindergartengesetzes 2006 und des NÖ Kinderbetreuungs-
gesetzes 1996 wurde die NÖ Kinderbetreuungsoffensive gesetzlich umgesetzt, die es ab 
September 2024 auch zweijährigen Kindern ermöglichen soll, einen Landeskindergarten zu 
besuchen. In der Stadtgemeinde Baden werden daher insgesamt fünf neue Kindergarten-
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gruppen eingerichtet1, eine davon auf dem Areal des bestehenden Landeskindergartens 
Biondekgasse bzw. auf Teilen des ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ bŀŎƘōŀǊgrund-
stückes. 

Im Örtlichen Entwicklungskonzept ist für den ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ŘƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜ αErhaltung 
bestehender Grünpufferά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΣ ŘƛŜ bereits derzeit nicht die bestehende Nutzung des 
Kindergartens und künftig auch dessen geplante Ausweitung berücksichtigt. Daher soll die 
AusǿŜƛǎǳƴƎ ŜƛƴŜǎ .ŜǊŜƛŎƘǎ ȊǳǊ αōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ ōŀǳƭƛŎƘŜƴ bǳǘȊǳƴƎά sowie die Maßnahme 
α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ǳƴŘ !ǳŦǿŜǊǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜǊ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά Eingang ins 
verordnete Entwicklungskonzept finden. 

2.2.3. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird Folgendes näher aus-
geführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen des ÖEK werden keine Widersprüche zu überörtlichen 
Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das Regionale 
Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen Bereich 
ƪŜƛƴŜ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ŘƛŜ [ŀƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǎ αǎƻƴǎǘƛƎŜƴ 
ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ .ŀǳƭŀƴŘŜǎά ǾƻǊΥ 

 

  

 
1 s. Badner Zeitung vom 15.5.2023 
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Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Die vorgesehenen Maßnahmen betreffen einen Bereich, für den derzeit zwar die Maßnahme 
α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ DǊǸƴǇǳŦŦŜǊά ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ƛǎǘ, dies soll allerdings im gegenständlichen 
Verfahren angepasst werden.  

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ die Wahl des 
Standortes aus der derzeitigen Nutzung und dem Bestandsgebäude des Kindergartens, dessen 
Kapazitäten durch einen Zubau zügig und effizient ausgeweitet werden können. Zugleich 
können die entsprechenden Freiflächenbedarfe gedeckt und Synergieeffekte geschaffen 
werden.  

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Bestehende Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen in der Umgebung werden von der 
angedachten Änderung des Entwicklungskonzeptes in keinem relevanten Ausmaß berührt, da 
diese lediglich auf eine geringfügige Ausweitung realer Nutzungsgegebenheiten abzielt. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes, der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der 
geplanten Änderung des Entwicklungskonzeptes sind unter diesem Aspekt keine relevanten 
Auswirkungen zu erwarten.  

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes, der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der 
geplanten Änderung des Entwicklungskonzeptes scheint die beabsichtigte Maßnahme mit 
keinen relevanten verkehrlichen Auswirkungen verbunden. 
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Artenschutz 

Angesichts der standörtlichen Gegebenheiten, der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahmen scheinen keine relevanten Auswirkungen auf den 
Artenschutz aus raumordnungsfachlicher Sicht gegeben. 

Klimawandelanpassung 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes, der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der 
geplanten Änderung des Entwicklungskonzeptes scheinen keine relevanten Auswirkungen im 
Sinne der Klimawandelanpassung aus raumordnungsfachlicher Sicht gegeben. 

Sozialverträglichkeit 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Änderung des 
Entwicklungskonzeptes und der dadurch gewährleisteten Bedarfsdeckung an Kinder-
betreuungsplätzen scheinen im Sinne der Sozialverträglichkeit aus raumordnungsfachlicher 
Sicht Verbesserungen im Sinne der Versorgung der ansässigen Bevölkerung mit Kinder-
betreuungsangeboten gegeben. 

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Änderungsbereich liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten, wodurch 
mögliche Auswirkungen auf die darin befindlichen Schutzgüter gem. §8 Abs. 4 NÖ NSchG 2000 
Ab. 4 (Landschaftsbild, Erholungswert der Landschaft, ökologische Funktionstüchtigkeit, 
Schönheit oder Eigenart der Landschaft, Charakter des betroffenen Landschaftsraumes) aus-
geschlossen werden können. 

Relevanz hinsichtlich des UNESCO Weltkulturerbes 

Der ς von der Änderung des Entwicklungskonzeptes betroffene ς Bereich liegt innerhalb der 
α¦b9{/h buffer zoneάΦ DŜƳŅǖ ŘŜǊ ¦b9{/h-Leitlinien zum Schutz des Weltkulturerbes dient 
diese dem Schutz des eigentlichen Kulturerbes, das als αǇǊƻǇŜǊǘȅ ȊƻƴŜά ausgewiesen ist2. 
5ŀƘŜǊ ƘŀōŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ αtǳŦŦŜǊȊƻƴŜά ōŜǎǘƛƳƳǘŜ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴ ōŜȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ǳƴŘ 
Entwicklung zu gelten, um die spezifischen Qualitäten der αǇǊƻǇŜǊǘȅ ȊƻƴŜά nicht zu 
beeinträchtigen. Aufgrund der aktuellen Nutzung des Bereiches, seiner Lage unmittelbar 
neben der Bahntrasse der Südbahn sowie der geplanten Änderungsmaßnahmen können 
derartige Beeinträchtigungen aus raumordnungsfachlicher Sicht ausgeschlossen werden. 

2.2.4. Erläuterung der geplanten Änderung 

Das rechtskräftige Örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern 
abgeändert werden, als dass die für den gegenständlichen Bereich vorgesehene Maßnahme 
α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ DǊǸƴǇǳŦŦŜǊά teilweise entfällt und ein Teilbereich entsprechend der 
aktuellen und künftigen Nutzung als Kindergarten ȊǳǊ αōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ ōŀǳƭƛŎƘŜƴ bǳǘȊǳƴƎά 
vorgesehen wird sowie die aŀǖƴŀƘƳŜ α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ǳƴŘ !ǳŦǿŜǊǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ ƛƴƴŜǊ-
ǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜǊ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά ausgewiesen wird. 

 
2 s. Nomination of The Great Spas of Europe for Inclusion on the World Heritage List. Vol. III: Property Management 
Plan. (o. Datum): S. 55, (www.tourismus.baden.at); 21.2.2023 

 

http://www.tourismus.baden.at)/
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2.2.5. Fotodokumentation 

Abbildung 2.2.5.1: Situation in der Biondekgasse 20, KG Leesdorf (bestehender Rad- und 
Fußweg) 

 

Abbildung 2.2.5.2: Situation in der Biondekgasse 20, KG Leesdorf (bestehender 
Landeskindergarten) 
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Abbildung 2.2.5.3: Orthofoto des Bereiches αBiondekgasse 20ά 

 

Abbildung 2.2.5.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes der Stadtgemeinde Baden 
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Abänderung des Flächenwidmungsplanes 

 

 
2.2 Biondekgasse 20 (F02) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 143/14, 143/15 und 143/16 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά,  

¶ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά, 

¶ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ-Rad- und FußwŜƎάΣ  

¶ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά ǳƴŘ  

¶ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά  

 

2.2.6. Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 143/14 und 143/16Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά  

- Gst. Nr. 143/15Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
Kindergartenά 

- Gst. Nr. 143/15Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αVerkehrsfläche öffentlich-
Rad- und Fußwegά  

- Gst. Nr. 143/15Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά  
- Gst. Nr. 143/14Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά  

2.2.7. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Zwischen der Biondekgasse und einem ς auf der westlichen Seite der Südbahntrasse 
verlaufenden ς Radweg befindet sich der Niederösterreichische Landeskindergarten 
Biondekgasse, der im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuungsangebote für zweijährige Kinder 
in Niederösterreich in Richtung des nordöstlich gelegenen Nachbargrundstücks (Gst. Nr. 
143/15, KG Leesdorf) ausgeweitet werden soll. Die Umgebung des Entwicklungsbereiches ist 
von Einfamilienhäusern und Gärten sowie im Norden von mehrgeschoßigen Wohnbauten und 
dazugehörigen Parkplätzen geprägt. Unmittelbar südöstlich verläuft die Bahntrasse der 
Südbahn.  

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden sieht für den gegenständlichen 
Bereich ŘƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜ α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ DǊǸƴǇǳŦŦŜǊά vor.  

Im Flächenwidmungsplan ist der BereiŎƘ ŘŜǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴǎ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴάΣ ŘŜǊ ǎǸŘƭƛŎƘ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
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LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊά ǳƴŘ ŘŜǊ ŀƴ ŘŜƴ Cǳǖ- ǳƴŘ wŀŘǿŜƎ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
öffentlich ς Rad- ǳƴŘ CǳǖǿŜƎά ƎŜǿƛŘƳet. Im Norden befindet sich ein Bereich, der als 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά Ƴƛǘ ŘŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŜǎǘƭŜƎǳƴƎ αǎƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊƛŜǊŜƴŘŜǊ DǊǸƴǊŀǳƳάΣ 
gewidmet ist. 

2.2.8. Änderungsanlass /geplante Maßnahmen 

Im Zuge der Änderung des NÖ Kindergartengesetzes 2006 und des NÖ Kinderbetreuungs-
gesetzes 1996 wurde die NÖ Kinderbetreuungsoffensive gesetzlich umgesetzt, die es ab 
September 2024 auch zweijährigen Kindern ermöglichen soll, einen Landeskindergarten zu 
besuchen. In der Stadtgemeinde Baden werden daher insgesamt fünf neue 
Kindergartengruppen errichtet3, eine davon auf dem Areal des bestehenden 
Landeskindergartens Biondekgasse 20 bzw. auf Teilen des ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 
gewidmeten Nachbargrundstückes. Im Sinne der Umsetzung des geänderten Örtlichen Ent-
wicklungskonzeptes sollen diese Maßnahmen nun auch widmungsmäßig berücksichtigt 
werden. 

2.2.9. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird Folgendes näher aus-
geführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehenen Widmungsmaßnahmen werden keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
.ŜǊŜƛŎƘ ƪŜƛƴŜ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ŘƛŜ [ŀƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǎ αǎƻƴǎǘƛƎŜƴ 
ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ .ŀǳƭŀƴŘŜǎά ǾƻǊΥ 

 

  

 
3 s. Badner Zeitung vom 15.5.2023 
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Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Die vorgesehenen Widmungsmaßnahmen betreffen einen Bereich, für den im Örtlichen 
Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden zwar ŘƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜ α9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ 
DǊǸƴǇǳŦŦŜǊά ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ƛǎǘ, dies soll allerdings im Zuge des gegenständlichen Verfahrens 
abgeändert werden.  

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ 
Standortes aus der derzeitigen Nutzung und dem Bestandsgebäude des Kindergartens, dessen 
Kapazitäten durch einen Zubau zügig und effizient ausgeweitet werden können. Zugleich 
können die entsprechenden Freiflächenbedarfe gedeckt und Synergieeffekte durch die 
Nutzung räumlicher und betrieblicher Ressourcen des bestehenden Kindergartens realisiert 
werden.  

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Bestehende Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen in der Umgebung werden von der 
angedachten Umwidmung in keinem relevanten Ausmaß berührt, da die vorgesehenen 
Umwidmungsmaßnahmen lediglich auf eine geringfügige Ausweitung realer Nutzungs-
gegebenheiten abzielen. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes, der aktuellen Nutzung des Bereiches, der 
innerörtlichen Lage sowie der geplanten Umwidmungsmaßnahmen sind unter diesem Aspekt 
keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.  

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes, der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahmen scheinen diese mit keinen erheblichen verkehrlichen 
Auswirkungen verbunden, da es sich um eine Beibehaltung der bereits bestehenden 



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

 

raum und plan | September 2023  Seite | 17 

Nutzungsfunktionen handelt und eine Erweiterung keine relevanten zusätzlichen Belastungen 
der umgebenden Verkehrsinfrastruktur bedeutet. 

Artenschutz 

Angesichts der standörtlichen Gegebenheiten, der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahmen scheinen keine relevanten Auswirkungen auf den 
Artenschutz aus raumordnungsfachlicher Sicht gegeben. 

Klimawandelanpassung 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes, der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahmen scheinen keine relevanten Auswirkungen im Sinne der 
Klimawandelanpassung aus raumordnungsfachlicher Sicht gegeben. 

Sozialverträglichkeit 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der durch die Änderungsmaßnahmen 
gewährleisteten Bedarfsdeckung an Kinderbetreuungsplätzen sind aus raumordnungs-
fachlicher Sicht positive Auswirkungen im Sinne der Sozialverträglichkeit dahingehend zu 
erwarten, dass die ansässige Bevölkerung mit zusätzlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
versorgt wird. 

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Änderungsbereich liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten, wodurch 
mögliche Auswirkungen auf die darin befindlichen Schutzgüter gem. §8 Abs. 4 NÖ NSchG 2000 
Ab. 4 (Landschaftsbild, Erholungswert der Landschaft, ökologische Funktionstüchtigkeit, 
Schönheit oder Eigenart der Landschaft, Charakter des betroffenen Landschaftsraumes) aus-
geschlossen werden können. 

Relevanz hinsichtlich des UNESCO Weltkulturerbes 

Der ς von der Änderung des Entwicklungskonzeptes betroffene ς Bereich liegt innerhalb der 
α¦b9{CO buffer zoneάΦ DŜƳŅǖ ŘŜǊ ¦b9{/h-Leitlinien zum Schutz des Weltkulturerbes dient 
diese dem Schutz des eigentlichen Kulturerbes, das als αǇǊƻǇŜǊǘȅ ȊƻƴŜά ausgewiesen ist4. 
5ŀƘŜǊ ƘŀōŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ αtǳŦŦŜǊȊƻƴŜά ōŜǎǘƛƳƳǘŜ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴ ōŜȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ǳƴŘ 
Entwicklung zu gelten, um die spezifischen Qualitäten der αǇǊƻǇŜǊǘȅ ȊƻƴŜά nicht zu 
beeinträchtigen. Aufgrund der aktuellen Nutzung des Bereiches, seiner Lage unmittelbar 
neben der Bahntrasse der Südbahn sowie der geplanten Umwidmungsmaßnahmen können 
derartige Beeinträchtigungen aus raumordnungsfachlicher Sicht ausgeschlossen werden. 

2.2.10. Erläuterung der geplanten Änderung 

 
4 s. Nomination of The Great Spas of Europe for Inclusion on the World Heritage List. Vol. III: Property Management 
Plan. (o. Datum): S. 55, (www.tourismus.baden.at); 21.2.2023 

 

http://www.tourismus.baden.at)/
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Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass folgende Umwidmungsmaßnahmen vorgenommen 
werden: 

- Gst. Nr. 143/14 und 143/16Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά 
(rund 2.040 m²) 

- Gst. Nr. 143/15Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά όǊǳƴŘ ст6 m²) 

- Gst. Nr. 143/15Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αVerkehrsfläche öffentlich-
Rad- und Fußwegά όǊǳƴŘ 311 m²) 

- Gst. Nr. 143/15Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά όǊund 
4 m²)  

- Gst. Nr. 143/14Σ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΥ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά όǊǳƴŘ о4 m²) 

2.2.11. Fotodokumentation 

Abbildung 2.2.11.1: Situation in der Biondekgasse 20, KG Leesdorf (bestehender Rad- und 
Fußweg) 
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Abbildung 2.2.11.2: Situation in der Biondekgasse 20, KG Leesdorf (bestehender 
Landeskindergarten) 

 
 

Abbildung 2.2.11.3: hǊǘƘƻŦƻǘƻ ŘŜǎ .ŜǊŜƛŎƘŜǎ α.ƛƻƴŘŜƪƎŀǎǎŜ нлά 
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Abbildung 2.2.11.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungs-
planes der Stadtgemeinde Baden 
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2.3 Radetzkystraße 14 (F04) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Rauhenstein: Gst. Nr. 149/4, 152/1, 152/5, 152/3, 780/6 

Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-Schule, 
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά 

 

2.4.1. Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 149/4, 152/1, 152/5, 152/3, 780/6, KG Rauhenstein: Umwidmung Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜΣ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά 

2.4.2. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Die Volkschule Weikersdorf liegt im Zentrum des Stadtteils Weikersdorf östlich der 
katholischen Pfarrkirche St. Christoph an der Adresse Radetzkystraße 14. Die Umgebung ist 
überwiegend von Einfamilienhäusern und dazugehörigen, großzügigen Gärten geprägt. Die 
Volksschule verfügt derzeit über 12 Klassen, in denen 275 SchülerInnen unterrichtet werden. 

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden sieht für den 
gegenǎǘŅƴŘƭƛŎƘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ǾƻǊΦ 

2.4.3. Änderungsanlass / geplante Maßnahmen 

Auf dem Areal der Schule soll künftig ein Kindergarten errichtet werden, um den zusätzlichen 
Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Zuge der Umsetzung der NÖ Kindergartenoffensive 
decken zu können.  

Hinsichtlich einer Anpassung der Widmung an die künftigen Nutzungsgegebenheiten soll der 
Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden im Bereich der Radetzkystraße 14 ent-
sprechend adaptiert werden, um auf dem Areal der bestehenden Volksschule einen Kinder-
garten errichten zu können. Dies ist nötig, da der ς im Zuge der Kindergartenoffensive ς
erwartete zusätzliche Bedarf an Betreuungsplätzen nicht mit den bestehenden Betreuungs-
strukturen in der Stadtgemeinde Baden gedeckt werden kann. 

  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

 

raum und plan | September 2023  Seite | 22 

2.4.4. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird zusätzlich Folgendes 
näher ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
Bereich ŘƛŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ αǎƻƴǎǘƛƎŜǎ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜǎ .ŀǳƭŀƴŘά ǾƻǊΦ  

 

Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Durch die vorgesehenen Widmungsmaßnahmen werden keine grundsätzlichen Widersprüche 
zu Örtlichen Planungsfestlegungen (Örtliches Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden) 
gesehen, da für das betreffende Areal bereits ŘƛŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ αōŜǎƻƴŘŜǊŜ ōŀǳƭƛŎƘŜ bǳǘȊǳƴƎά 
ausgewiesen ist. 
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Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ 
Standortes der künftigen Umwidmung aus der Notwendigkeit der Ausweitung von Betreu-
ungskapazitäten für Kinder im Kindergartenalter, der Möglichkeit, diese auf dem betreffenden 
Grundstück unterzubringen und dessen hoher Lagegunst im Zentrum des Stadtteils Weikers-
dorf. Darüber hinaus können durch die bestehende Nutzung räumliche, betriebliche und 
organisatorische Synergieeffekte erzielt werden.  

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Bestehende Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen in der Umgebung werden von der 
angedachten Umwidmung in keinem relevanten Ausmaß berührt, da die Umwidmung 
lediglich auf eine geringfügige und standortadäquate Erweiterung des besonderen Zweckes 
ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘŜǎά abzielt. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Angesichts der aktuellen und künftigen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme sind unter diesem Aspekt keine relevanten Auswirkungen zu 
erwarten. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches für den Schulbetrieb sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme scheint diese mit keinen relevanten verkehrlichen Auswirkungen 
verbunden.  

Artenschutz 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches, der standörtlichen Gegebenheiten sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahme können relevante Auswirkungen auf den Artenschutz aus 
raumordnungsfachlicher Sicht ausgeschlossen werden. 

Klimawandelanpassung 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten 
Umwidmungsmaßnahme scheinen relevante Auswirkungen im Sinne der Klimawandel-
anpassung aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht gegeben. 

Sozialverträglichkeit 

Angesichts der aktuellen Nutzung des Bereiches sowie der geplanten Umwidmungs-
maßnahme sind durch das Zusatzangebot an Kinderbetreuungsplätzen aus raumordnungs-
fachlicher Sicht positive Auswirkungen im Sinne der Sozialverträglichkeit gegeben. 

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Umwidmungsbereich liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten, 
wodurch mögliche Auswirkungen auf die darin befindlichen Schutzgüter gem. §8 Abs. 4 NÖ 
NSchG 2000 Ab. 4 (Landschaftsbild, Erholungswert der Landschaft, ökologische Funktions-
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tüchtigkeit, Schönheit oder Eigenart der Landschaft, Charakter des betroffenen Landschafts-
raumes) ausgeschlossen werden können. 

Relevanz hinsichtlich des UNESCO Weltkulturerbes 

Aufgrund der Art der Umwidmung, der bestehenden und künftigen Nutzung sowie der Lage 
innerhalb ŘŜǊ αUNESCO buffer zoneά wird von keinen relevanten Auswirkungen auf die von 
der UNESCO definierten kurstädtischen historischen Elemente ausgegangen. 

2.4.5. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass die Gst. Nr. 149/4, 152/1, 152/5, 152/3 und 780/6, KG 
Rauhenstein, von derzeit α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ƛƴ künftig α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
{ŎƘǳƭŜΣ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά όǊǳƴŘ мнΦоно Ƴчύ umgewidmet werden. 

2.4.6. Fotodokumentation 

Abbildung 2.4.6.1: Die Volkschule Weikersdorf (östlicher Bereich) 

 

Abbildung 2.4.6.2: Die Volkschule Weikersdorf (Blick in Radetzkystraße) 
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Abbildungen 2.4.6.3: Orthofoto des Bereiches αwŀŘŜǘȊƪȅǎǘǊŀǖŜ мпά 

 

Abbildungen 2.4.6.4: Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Flächenwidmungs-
planes der Stadtgemeinde Baden 
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2.4 Josef Kollmann-Straße 6 (F05) 

 
 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 35/1 (T) 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-Kinder-
ƎŀǊǘŜƴά 

 

2.5.1. Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 35/1 (T), KG LeesdorfΥ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά 

2.5.2. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Im Zentrum des Stadtteils Leesdorf befindet sich - östlich der katholischen Kirche St. Josef - an 
der Adresse Josef Kollmann-Straße 6 der Niederösterreichische Landeskindergarten 
αMelkergründeά, der im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuungsangebote für zweijährige 
Kinder in Niederösterreich ausgeweitet werden soll.  

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden sieht für den 
Bereich, auf dem der bestehende Kindergarten situiert ist, die ²ƛŘƳǳƴƎǎŀǊǘ αBauland-
Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά ǳƴŘ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎ ƛƳ {ǸŘŜƴ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎǎŀǊǘ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ǾƻǊΦ 

2.5.3. Änderungsanlass 

Im Zuge der Änderung des NÖ Kindergartengesetzes 2006 und des NÖ Kinderbetreuungs-
gesetzes 1996 wurde die NÖ Kinderbetreuungsoffensive gesetzlich umgesetzt, die es ab 
September 2024 auch zweijährigen Kindern ermöglichen soll, einen Landeskindergarten zu 
besuchen. In der Stadtgemeinde Baden werden daher insgesamt fünf neue Kindergarten-
gruppen errichtet5, eine davon südlich des Areals des bestehenden Landeskindergartens 
αaŜƭƪŜǊƎǊǸƴŘŜά (Josef Kollmann-Straße 6, KG Leesdorf). 

  

 
5 s. Badner Zeitung vom 15.5.2023 
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2.5.4. Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird zusätzlich Folgendes 
näher ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
Bereich keine relevanten Festlegungen vor: 

 

Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu Örtlichen 
Planungsfestlegungen (Örtliches Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden) gesehen, da 
das betreffende Areal bereits ŀƭǎ α.ŜǊŜƛŎƘ Ƴƛǘ ƘƻƘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎŦǳƴƪǘƛƻƴά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ ƛǎǘΦ 
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Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ 
Standortes aus der derzeitigen Nutzung und dem Bestandsgebäude des Kindergartens, dessen 
Kapazitäten durch einen zusätzlichen Ausbau zügig und effizient ausgeweitet werden können. 
Zugleich können die entsprechenden Freiflächenbedarfe gedeckt und Synergieeffekte genutzt 
werden.  

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Bestehende Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen in der Umgebung werden von den 
angedachten Widmungsmaßnahmen in keinem relevanten Ausmaß berührt, da die 
Umwidmung lediglich auf eine sinnvolle Ausweitung im Anschluss realer Nutzungsgegeben-
heiten abzielt. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes innerhalb von bestehendem αBauland-Sonder-
gebietά, der aktuellen Nutzungen im Umfeld sowie der geplanten Umwidmungsmaßnahmen 
sind unter diesem Aspekt keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.  

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes, der Nutzungen im Umfeld, der räumlichen 
Situation, der bereits bestehenden Nutzung sowie der geplanten Umwidmungsmaßnahmen 
scheinen die beabsichtigten Änderungen mit keinen relevanten verkehrlichen Auswirkungen 
verbunden.  

Artenschutz 

Angesichts der standörtlichen Gegebenheiten, der aktuellen Nutzungen im Umfeld sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahmen können relevante Auswirkungen auf den Artenschutz 
aus raumordnungsfachlicher Sicht ausgeschlossen werden. 

Klimawandelanpassung 

Angesichts des geringen Flächenausmaßes, der aktuellen Nutzungen im Umfeld sowie der 
geplanten Umwidmungsmaßnahmen scheinen relevante Auswirkungen im Sinne der Klima-
wandelanpassung aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht gegeben. 

Sozialverträglichkeit 

Angesichts der aktuellen Nutzungen im Umfeld sowie der geplanten Umwidmungs-
maßnahmen scheinen aus raumordnungsfachlicher Sicht positive Auswirkungen im Sinne der 
Sozialverträglichkeit gegeben zu sein, da für die ansässige Bevölkerung zusätzliche Kinderbe-
treuungsangebote realisiert werden können. 
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Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes 

Der vorgesehene Umwidmungsbereich liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten, 
wodurch mögliche Auswirkungen auf die darin befindlichen Schutzgüter gem. §8 Abs. 4 NÖ 
NSchG 2000 Ab. 4 (Landschaftsbild, Erholungswert der Landschaft, ökologische Funktions-
tüchtigkeit, Schönheit oder Eigenart der Landschaft, Charakter des betroffenen Landschafts-
raumes) ausgeschlossen werden können. 

Relevanz hinsichtlich des UNESCO Weltkulturerbes 

!ǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ !Ǌǘ ŘŜǊ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ [ŀƎŜ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǊ α¦b9{/h tǊƻǇŜǊǘȅ ½ƻƴŜά 
ǎƻǿƛŜ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǊ α¦b9{/h .ǳŦŦŜǊ ½ƻƴŜά wird von keinen relevanten Auswirkungen auf die 
von der UNESCO definierten kurstädtischen historischen Elemente ausgegangen. 

2.5.5. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass ein Teil von Gst. Nr. 35/1, KG Leesdorf, Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά όǊǳƴŘ мΦппр Ƴчύ 
umgewidmet wird. 

2.5.6. Fotodokumentation 

Abbildung 2.5.6.1: Kindergarten Josef Kollmann-Straße 6 
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Abbildung 2.5.6.2: Kindergarten Josef Kollmann-Straße 6 

 

Abbildung 2.5.6.3: Orthofoto des Bereiches zwischen dem Schloss Leesdorf und den 
Melkergründen 

 
  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

 

raum und plan | September 2023  Seite | 31 

Abbildung 2.5.6.4: Übersicht über die vorgesehenen Änderungen des Flächenwidmungs-
planes der Stadtgemeinde Baden 
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Aufbereitung und Darstellung der Themen Bevölkerungsentwicklung, 
Naturgefahren und Baulandbilanz gemäß §25 Abs. 4 NÖ-ROG 2014  

Gemäß §25 Abs. 4 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF sind im Zuge der Änderung des 
Örtlichen Raumordnungsprogrammes jedenfalls die Themen Bevölkerungsentwicklung, 
Naturgefahren und Baulandbilanz aufzuarbeiten und darzustellen, soweit dies nicht bereits in 
einem verordneten Entwicklungskonzept enthalten ist. 

Da das verordnete Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden und die damit 
verbundenen Planungsgrundlagen aus dem Jahre 2003 stammen und somit bereits rund 20 
Jahre alt sind, wird im Folgenden versucht, den Intentionen des Landesgesetzgebers 
nachzukommen und eine anlassbezogene, teilweise Aktualisierung dieser Planungs-
grundlagen vorzunehmen und darzustellen: 

Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadtgemeinde Baden lässt sich wie folgt darstellen: 

Abbildung: Bevölkerungsentwicklung der Stadtgemeinde Baden der Jahre 1869-2022 

Jahr absolut 1869=100 
Änd. in % 
(1869=100) 

1869 10749 100 0,00% 

1880 13342 124 24,12% 

1890 15776 147 46,77% 

1900 17873 166 66,28% 

1910 20632 192 91,94% 

1923 22217 207 106,69% 

1934 22208 207 106,61% 

1939 24111 224 124,31% 

1951 21312 198 98,27% 

1961 22484 209 109,17% 

1971 22727 211 111,43% 

1981 23140 215 115,28% 

1991 23488 219 118,51% 

2001 24502 228 127,95% 

2011 25093 233 133,44% 

2015 25331 236 135,66% 

2019 25906 241 141,01% 

2021 25817 240 140,18% 

2022 25783 240 139,86% 

Quelle: Statistik Austria, 2023; eigene Darstellung. 

Wie aus obiger Abbildung ersichtlich ist die Bevölkerungszahl der Stadtgemeinde Baden seit 
dem Jahre 1869 tendenziell angestiegen. Es zeigt sich außerdem eine tendenziell positive 
Bevölkerungsentwicklung bis in die späten 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. Bis ca. 1950 
erfolgte ein Bevölkerungsrückgang, begründet nicht zuletzt auch durch den Zweiten Weltkrieg 
und dessen Nachwirkungen, seit den 1960er-Jahren ist ein moderater, jedoch stetiger 
Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen. Etwa seit Ende der 2010er Jahre stagniert die Bevölker-
ungszahl. 
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Betrachtet man die Geburten- und Wanderungsbilanz der letzten 40 Jahre, so ist folgende 
Entwicklung ablesbar: 

Abbildung: Geburten- und Wanderungsbilanz der Stadtgemeinde Baden 1981-2011 

Wohnbevölkerung absolut in % 

Veränderung 1981-1991     

insgesamt 348 1,50% 

durch Geburtenbilanz -1484 -6,41% 

durch Wanderungsbilanz 1832 7,92% 

Veränderung 1991-2001     

insgesamt 1014 4,32% 

durch Geburtenbilanz -1042 -4,44% 

durch Wanderungsbilanz 2056 8,75% 

Veränderung 2001-2011     

insgesamt 591 2,41% 

durch Geburtenbilanz -995 -4,06% 

durch Wanderungsbilanz 1586 6,47% 

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung, Registerzählung; eigene Darstellung. 

Die Tabelle in obiger Abbildung verdeutlicht, dass der Bevölkerungsanstieg der Jahre 1981-
2011 um rund 1.950 Einwohner (oder +8%) in erster Linie durch eine stark positive 
Wanderungsbilanz (+5.474 Fälle) zu erklären ist. 

  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

 

raum und plan | September 2023  Seite | 34 

Naturgefahren 

Aufgrund der gegebenen topographischen und naturräumlichen Verhältnisse innerhalb des 
Gemeindegebietes von Baden sind u.a. folgende naturräumliche Gefährdungen von 
widmungsspezifischer Relevanz: 

Hochwasser /Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung / Grundwasser 

Die Hochwasserabflussverhältnisse (HQ 100) innerhalb der Stadtgemeinde Baden lassen sich 
wie folgt darstellen: 

Abbildung: Hochwasserabflussverhältnisse der Stadtgemeinde Baden (HQ100) 

 
Quelle: NÖ Atlas, 2021; eigene Darstellung. 

Untersuchungen zur Hochwasserabflusssituation haben ergeben, dass lediglich im Bereich des 
Fließgewässers Schwechat großflächigere 100-jährliche Hochwasserabflussgefährdungen zu 
erwarten sind. Anzumerken ist hierbei jedoch, dass für die Fließgewässer Hörmbach, 
Mühlbach und Wiener Neustädter Kanal keine Daten gemäß NÖ Atlas vorhanden sind. 
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Hinsichtlich der Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung sind für das Gemeinde-
gebiet derzeit folgende Gefährdungsbereiche ausgewiesen. 

Abbildung: Gefahrenzonen WLV der Stadtgemeinde Baden 

 
Quelle: NÖ Atlas; eigene Darstellung. 

Wie oben ersichtlich ist innerhalb des Gemeindegebietes von Baden derzeit lediglich ein 
Teilabschnitt des Grabens zwischen der Steinbruchgasse und der Erzherzogin Isabelle-Straße 
(parallel zur Waldgasse verlaufend) als wildbachgefährdete Zone ausgewiesen. Die 
steinschlaggefährdeten Bereiche nördlich der Helenenstraße und westlich des Aquädukts sind 
darüber hinaus als braune Hinweisbereiche dargestellt. 
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Hinsichtlich der Grundwasser-Flurabstände sind für das Gemeindegebiet von Baden derzeit 
folgende Bereiche ausgewiesen: 

Abbildung: Grundwasser-Flurabstände der Stadtgemeinde Baden 

 
Quelle: NÖ Atlas; eigene Darstellung. 

Zu obiger Abbildung ist anzumerken, dass die erfassten Bereiche nördlich der Umfahrungs-
straße und östlich der Vöslauer Straße bzw. des Stadtzentrums geringe Grundwasser-
Flurabstände von weniger als 2 Meter insbesondere in den Bereichen Braiten, Leesdorf und 
rund um die Melkergründe aufweisen. 
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Geogene Gefährdungen (Rutsch- bzw. Sturzprozesse) 

Nicht zuletzt aufgrund der topographischen Verhältnisse sind innerhalb des Gemeinde-
gebietes von Baden folgende geogene Gefährdungen (Rutsch- bzw. Sturzprozesse) ausge-
wiesen: 

Abbildung: Geogene Gefahrenhinweise (Rutschprozesse) 

 
Quelle: NÖ Atlas; eigene Darstellung. 

Das übergeordnete Ziel der Gefahrenhinweiskarten ist die Darstellung der potenziell 
gefährdeten Gebiete und die Minimierung der Risiken durch Rutschungen, Steinschläge und 
Felsstürze in Niederösterreich. Durch die Erstellung der für die Gemeinden flächendeckend 
vorliegenden Gefahrenhinweiskarten soll eine Hilfestellung zum angemessenen Umgang mit 
diesen gefährdeten Gebieten gegeben werden. 

Die in voranstehender Abbildung dargestellten rutschgefährdeten Bereiche zeigen dabei 
potenziell gefährdete Gebiete vor allem im Nahbereich des Badener Lindkogels, des Badener 
Berges, des Mitterberges und des Römerberges. 
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Derzeit sind innerhalb des Gemeindegebietes von Baden folgende Sturzprozesse ausge-
wiesen: 

Abbildung 2.2.2-1: Geogene Gefahrenhinweise (Sturzprozesse) 

 
Quelle: NÖ Atlas; eigene Darstellung. 

Potentielle Gefährdungen durch Sturzprozesse in Baulandnähe sind innerhalb des Gemeinde-
gebietes teilweise in folgenden Bereichen gekennzeichnet: 

- Andreas Hofer-Zeile 
- westlicher Mitterberg 
- nördlich der Josef-Klieber-Straße 
- nördlich der Helenenstraße westwärts des Aquädukts 
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Baulandbilanz 

Die Baulandbilanz der Stadtgemeinde Baden weist zum Stand 2015 folgende Flächen-
verteilung auf: 












